
Landeskanzlei 
Rathausstrasse 2 
4410 Liestal 
T 061 552 50 06 
landeskanzlei@bl.ch 
www.bl.ch 

  

 
 

BUD 
 
 
 
Verordnungsänderungen im Bereich des Bundesamts für Energie (BFE) mit Inkrafttreten am 
1. Juli 2026 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Albert Rösti 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung betref-
fend den vorgesehenen Revisionen der Energieverordnungen. 
 
Die Vorlage umfasst verschiedene Anpassungen der Energie-, Energieeffizienz-, Stromversor-
gungs- und Kernenergieverordnung. Mit den Revisionen werden insbesondere der Vollzug im Be-
reich der Herkunftsnachweise präzisiert, die Energieeffizienzbestimmungen an das EU-Recht an-
gepasst, die Abnahme- und Vergütungspflichten, insbesondere für Strom aus Photovoltaikanlagen, 
marktnäher ausgestaltet sowie die Bewilligungsverfahren im Kernenergiebereich angepasst. 
 
Gerne teilen wir Ihnen mit, dass wir den vorgeschlagenen Änderungen zustimmen und die vorge-
sehenen Revisionen ohne Änderungsanträge unterstützen. 
 
 
 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
 
 
Dr. Anton Lauber  Elisabeth Heer Dietrich 
Regierungspräsident Landschreiberin 

Regierungsrat, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal 

Eidgenössisches Departement für Umwelt, 
Energie, und Kommunikation (UVEK) 
 
Per E-Mail: 
verordnungsrevision@bfe.admin.ch 

Liestal, 16. Dezember 2025 


